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MITARBEITER:IN
IM FACILITY MANAGEMENT BZW
ALS HAUS- UND SCHULWART:IN 

(m|w|d)

ab 25 WochenstundenVoll- oder Teilzeit
Einstiegsgehalt Ä 2.800 Brutto
zzgl. Mehrleistungsvergütungen
(Vollzeitbasis)
vorgesehener Dienstbeginn:
ehestmöglich

JOBBESCHREIBUNG

Als Mitarbeiter:in im Facility Management bzw. als Haus- und Schulwart:in sind Sie mit einem Mitarbei-

ter und dem Reinigungsteam der Gemeinde Faistenau für sämtliche gemeindeeigenen Liegenschaften 

zuständig.

IHRE AUFGABEN ñ VIELSEITIG MIT VIEL GESTALTUNGSSPIELRAUM

ï Teamführung Haus- und Schulwarte inkl. Reinigungsteam

ï Administrative Personalangelegenheiten inkl. Dienstplan-

   gestaltung und Vertretungsorganisation

ï Schlüsselverwaltung

ï Veranstaltungsmanagement und -organisation

ï Verantwortung über die technischen Anlagen

   (bspw. Heizungssteuerungen)

ï Organisation von Sanierungs- und Reparaturarbeiten

ï Allgemeine Hausbetreuungstätigkeiten

   und Außenanlagenbetreuung

ï Mitarbeit bei anstehenden Großprojekten

IHR PROFIL

ï Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung

ï Handwerkliches Geschick

ï Führerschein der Klasse B (C wünschenswert)

ï Zeitliche Flexibilität und teilw. Bereitschaft zu Wochenend-

   diensten bei Veranstaltungen

ï Erste Berufserfahrungen in einer ähnlichen Position

   wünschenswert

UNSER ANGEBOT

ï Abwechslungsreicher, langfristiger Arbeitsplatz in der Region

ï Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung

ï Eigenverantwortliches Arbeiten

ÅêTeamgeist und Zusammenhalt
ï  Sozialleistungen, z.B. Jobrad

Die Anstellung erfolgt nach dem Salzburger Gemeindevertragsbedienstetengesetz in einem Dienstver-

hältnis zur Gemeinde Faistenau in der Entlohnungsgruppe p | d des Entlohnungsschemas HD oder VD.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Am Lindenplatz 1  |  5324 Faistenau

Tel. +43 6228 2212 - 0  |  www.faistenau.gv.at 

Bewerbungen um die ausgeschriebene Stelle

an die Gemeinde Faistenau,

Am Lindenplatz 1, 5324 Faistenau bzw per

E-Mail an amtsleitung@faistenau.gv.at. 
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